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in der Deutschen Demokratischen Republik befinden, 
von der Zahlung der gemäß dem Absatz 5 genannten 
Beträge befreit.

(9) In Sonderfällen kann das Staatssekretariat für das 
Hoch- und Fachschulwesen auch bei Überschreitungen 
der Einkommensgrenzen nach den Absätzen 5 und 6 die 
Zahlung der Beträge ganz oder teilweise erlassen, wenn 
mehrere durch die Eltern zu versorgende Kinder eine 
Universität, Hochschule, Fachschule, Oberschule oder 
andere staatliche Bildungsanstalt besuchen und kein 
eigenes Einkommen haben bzw. kein Stipendium er
halten.

(10) Im übrigen gelten für deutsche Studierende im 
Ausland die §§ 11, 12, 26, 27 Absätze 1 bis 4, §§ 28 und 
29 dieser Anordnung entsprechend.

§23

Stipendien für ausländische Studierende

(1) An ausländische Studierende werden Stipendien 
vergeben

1. auf der Grundlage von zwischenstaatlichen Ab
kommen und Vereinbarungen über die Ausbildung 
ausländischer Studenten und Fachschüler in der 
Deutschen Demokratischen Republik;

2. auf der Grundlage von Vereinbarungen gesellschaft
licher Organisationen der Deutschen Demokrati
schen Republik mit ausländischen Partnerorgani
sationen;

3. auf Grund von Anträgen ausländischer Einzel
bewerber.

(2) Die Vergebung von Stipendien an Ausländer zum 
Studium an den Universitäten, Hoch- und Fachschulen 
der Deutschen Demokratischen Republik kann nur durch 
das Staatssekretariat für das Hoch- und Fachschulwesen 
bzw. mit seiner Zustimmung erfolgen.

§24

Stipendienzahlung 
während der Zeit des Berufspraktikums

(1) Während des Berufspraktikums wird das Stipen
dium weitergezahlt.

(2) Neben dem Stipendium können Studierende, die ihr 
Berufspraktikum weder am Universitäts-, Hoch- oder 
Fachschulort noch an ihrem Wohnort oder an dem 
Wohnort ihrer Eltern oder des Ehegatten ableisten, 
einen Unkostenbeitrag in Höhe von durchschnittlich 
12,50 DM pro Woche erstattet erhalten. Der Nachweis 
der Unkosten ist zu erbringen. Die genaue Festsetzung 
des zu erstattenden Betrages erfolgt durch den Prorektor 
für Studienangelegenheiten der Universitäten oder 
Hochschulen bzw. den 1. Stellvertreter des Direktors 
der Fachschulen. Die Gesamtsumme des für alle Prakti
kanten durch die Hoch- bzw. Fachschule zu erstattenden 
Betrages darf 12,50 DM je Praktikant und Woche nicht 
überschreiten.

(3) Die Fahrkosten 2. Klasse für die Hin- und Rück
fahrt sind den Studierenden, die ihr Berufspraktikum

nicht am Heimatort oder Hoch- bzw. Fachschulort durch
führen können, von der Hoch- bzw. Fachschule zu er
statten.

(4) Wenn es für die Ausbildung notwendig ist, im 
Praktikum unmittelbar im Produktionsprozeß mitzu
arbeiten, so ist auch für diese Zeit das Stipendium zu 
zahlen. Der Lohn, den der Studierende in dieser Zeit 
verdient, ist vom Betrieb über die Universität, Hoch- 
bzw. Fachschule an den Staatshaushalt abzuführen. Er
schwerniszulagen, Überstunden, Entlohnung für gesund
heitsschädliche Arbeiten usw. sind vom Betrieb direkt 
an den Studierenden auszuzahlen. Bei besonders guten 
Leistungen während des Praktikums können die Studie
renden durch den Betrieb mit Prämien ausgezeichnet 
werden.

(5) Die Aufnahme eines Arbeitsrechtsverhältnisses mit 
den Praktikanten durch den Betrieb kann nicht er
folgen, da die Studierenden Angehörige der Hoch- und 
Fachschulen sind.

(6) Studierende, die während der Zeit des Praktikums 
erkranken oder einen Unfall erleiden, erhalten für die 
Dauer der Krankheit gemäß §§ 27, 28 und 29 dieser An
ordnung Stipendien.

§25

Sonderfonds

(1) Jeder Universität oder Hochschule sowie jeder 
Fachschule stehen 1 % der Gesamtstipendiensumme zur 
Verfügung:

1. für die Gewährung von monatlichen Studienbei
hilfen gemäß § 5 dieser Anordnung;

2. für die Gewährung von Beihilfen an Studierende 
in besonders begründeten Fällen;

3. für die Gewährung von Einzelprämien an Studie
rende sowie von Kollektivprämien an Studenten
gruppen, wissenschaftliche Studentenzirkel und Kul
turgruppen sowie für Auszeichnungen im Rahmen 
des Studentenwettstreites;

4. für die Gewährung von Zuwendungen an Kultur
gruppen.

(2) Über die Gewährung von Beihilfen gemäß Abs. 1 
Ziff. 2 entscheidet der Prorektor für Studienangelegen
heiten nach Anhören des Seminargruppensekretärs bzw. 
der 1. Stellvertreter des Direktors der Fachschule nach 
Anhören des Klassenvertreters und der Leitung der 
FDJ-Schulgruppe.

(3) Über die Gewährung von Prämien und Zuwen
dungen für Kulturgruppen gemäß Abs. 1 Ziffern 3 und 4 
entscheidet der Prorektor für Studienangelegenheiten 
bzw. der 1. Stellvertreter des Direktors der Fachschule 
im Einvernehmen mit der Leitung der FDJ-Hoch- bzw. 
-Schulgruppe.

§26.

Entzug der Stipendien, Studienbeihilfen, 
Zusatzstipendien und Leistungsprämien

(1) Das Stipendium, die Studienbeihilfe, das Zusatz
stipendium oder die Leistungsprämie kann auf Beschluß 
der Stipendienkommission der Universität, Hoch- oder 
Fachschule insbesondere bei folgenden Verfehlungen 
bzw. Verstößen vollständig, teilweise oder zeitlich be
grenzt entzogen werden:


